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Beschlussvorlage

Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2016 für die Gemeinde Utecht nach § 60 Abs.5 Satz 1 KV M-V

Status allgemein: öffentlich

Verfasser: Herr Abel
Beratungsfolge Ö Utecht

Sachverhalt:
Aufgrund der Feststellungen in der überörtlichen Prüfung des Landkreises 
Nordwestmecklenburg für die Gemeinden Groß Molzahn für die Jahre 2016-2019 
wurde der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschluss 2016 aufgehoben. 
Der RPA hat sich auf seiner Sitzung am 09.03.2021 mit der Thematik beschäftigt. Es 
wird empfohlen, den Jahresabschluss aufzuheben und nochmals zu beschließen.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Utecht stellt den vom 
Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss der Gemeinde Utecht 
zum 31. Dezember 2016 i. d. F. vom 23.05.2019 fest.
Die Gemeindevertretung genehmigt die Haushaltsüberschreitungen (ÜPL/APL) für 
das Haushaltsjahr 2016.

Finanzielle Auswirkungen:
keine


